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1N PORCPATION SORQAH pÜRpRAQGN ÖGRTbGOLOQlG

SGGkSORqG UHÖklRCbGHpoklTTk.

LUZERN, DEN 3. AUGUST 1967 VERLAG RÄBER AG, LUZERN 135. JAHRGANG NR. 31

Zweite Begegnung Papst Pauls VI. mit Patriarch Athenagoras
Höhepunkt der Papstreise in die Türkei

Arn 25. und 26. Juli 7967 tceiZte der
Heilige Vater in (ter Türfcei. Es rear die
/ün/ie AusZawdi'eise, die PauZ V/. bis Ziert-
te tinZeritommen Ziat. Die Tagespresse Zraf
aus/ührZich über den VerZaa/ dieses histo-
rischeu Ereignisses beric/tfef. Her HöZie-
punZi't des ersten Tages, den der Papst in
/starrbuZ, dem einstigen üCcmsttmti»opeZ,
rrerbrae/ite, war die Begegnung mit dem
öfcumenisc/ten Patr'iarcZi.en non Houston-
tinopeZ, Athenagoras /. Papst rtnd Patri-
arch Zratten sie/r sum erstenmal in Jern-
saZem, im Januar 1964 #etro//en. DiesmaZ
war es der BiscZro/ ron AZf-Kom, der den
Bi.seZro/ non Eeu-ZZom in dessen Pesidenj
im «PZranar» z« /stanbrtZ art/srtcZrte. Den
tie/en Sinn dieser Begegnrtng Ziat PauZ
V/. in seiner Ansprache an Patriarch
Afhenagoras dargelegt. Wir lassen dar-
um den WortZarrt der päpsfZicZren An-
spräche in den icesentZichen TeiZen /oZßren
wie auc/r den Wortlaut der Pergament-
urZcunde, die der Papst dem öZcumeniscZien
Patriarchen übergab. d. B. V.

Vor etwas mehr als drei Jahren ließ
uns Gott in seiner unendlichen Güte
einander begegnen. Das war im Heiligen
Land, wo Christus seine Kirche gegrün-
det und für sie sein Blut vergossen hat.
Wir waren alle beide als Pilger zu jener
Stätte gekommen, wo das hehre Kreuz
unseres Erlösers aufgerichtet wurde und
wo «von der Erde erhöht, er alle an sich
zieht» (Jo 12, 31). Und heute führt uns
die nämliche Liebe zu Christus und zur
Kirche erneut als Pilger in dieses edle
Land, wo einstens die Nachfolger der
Apostel sich im Heiligen Geiste versam-
melten, um für den Glauben der Kirche
Zeugnis abzulegen. Wir erwähnen die
vier großen ökumenischen Konzile von
Nizäa, Konstantinopel, Ephesus und
Chalcedon, welche die Väter sogar mit
den vier Evangelien verglichen. Erstmals
kamen sie da zusammen, aus der ganzen
damaligen christlichen Welt. Sie waren
von der gleichen brüderlichen Liebe be-

seelt und schenkten unserm Glauben ei-

nen Reichtum und eine Dichte, die noch
heute unsern Glauben und die liebevolle
Betrachtung aller Christen beseelen.

Ist es nicht eine Fügung der göttli-
chen Vorsehung, daß diese Pilgerfahrt
für uns die so sehr gewünschte Gelegen-
heit zum «auf Wiedersehen» ist, das wir
in Jerusalem zueinander gesagt haben,
nachdem Eure Heiligkeit den Ausspruch
getan, daß wir, nachdem wir einander
begegnet, zusammen den Herrn gefun-
den haben?

Ja, ist nicht gerade das Geheimnis
unserer Begegnung, sind nicht gerade
die fortschreitenden Entdeckungen un-
serer Kirchen, ja, ist es nicht gerade
das Suchen nach Christus, der Treue zu
ihm, was uns einander in ihm begegnen
läßt? Zu Beginn dieses Jahres, da wir
den 1900. Jahrestag des höchsten Glau-
benszeugnisses der Apostel Petrus und
Paulus feiern, kommen wir wieder zu-
sammen um erneut den brüderlichen
Liebeskuß auszutauschen, und zwar da,
wo unsere Väter im Glauben zusam-
mengekommen sind, um eines Herzens
die unteilbare und wesenseinheitliche
Dreifaltigkeit zu bekennen.

Im Lichte unserer Liebe zu Christus
und unserer brüderlichen Liebe ent-
decken wir noch mehr die tiefe Identi-
tät unseres Glaubens, sowie die Punkte,
in denen noch keine Übereinstimmung
herrscht, was uns aber nicht daran hin-
dern kann, diese tiefe Einheit wahrzu-
nehmen. Auch da muß uns die Liebe
helfen, wie sie Hilarius und Athanasius
half, die Gleichheit des Glaubens trotz
der Verschiedenheit des Sprachge-
brauchs zu erkennen, als schwere Di-
vergenzen den christlichen Episkopat
trennten. Hat nicht auch der heilige
Basilius in seiner Hirtenliebe den au-
thentischen Glauben im Heiligen Geist
verteidigt, indem er davon absah, ge-
wisse Worte zu gebrauchen, die, wie-
wohl sie genau waren, doch einem Teil
des ohristlichen Volkes Anlaß zum
Skandal bieten konnten? Und war der
heilige Cyrill von Antiochien im Jahre

433 nicht damit einverstanden, seine so
erhabene Theologie zur Seite zu lassen,
um mit Johannes von Antiochien Frie-
den zu schließen, da es ja feststand,
daß neben verschiedenen Ausdrücken
ihr Glaube der gleiche war?

Ist nicht gerade das ein Gebiet, wo
der Dialog der Liebe nutzvoll einsetzen
kann, indem gar manche Hindernisse
zur Seite geräumt werden und die We-
ge zur vollen «Communio» des Glaubens
in der Liebe geöffnet werden? Sich
eins finden in der Verschiedenheit und
der Treue kann nur das Werk des
Geistes der Liebe sein. Wenn die Ein-
heit des Glaubens für die volle «Com-
munio» unersetzlich ist, so bildet die
Verschiedenheit der Gebräuche doch
kein Hindernis. Im Gegenteil. Sagte
nicht der heilige Irenaus, «der seinen
Namen zu recht trug, denn er war
durch seinen Namen und sein Beneh-
men ein Mann der Befriedung» (Euse-
bius Hist. eccl. v, 24, 18), daß die Ver-
schiedenheit der Gebräuche «die Über-
einstimmung im Glauben bestätigt»
(ebda. 13)? Und der große Lehrer der
Kirche Afrikas, Augustinus, erblickte
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gerade in der Verschiedenheit der Ge-

brauche einen der Gründe für die Schön-
heit der Kirche Christi (Ep. XIV, 31).

Die Liebe läßt uns besser auf die
Tiefe unserer Einheit besinnen. Sie
macht aber auch die derzeitige Unmög-
lichkeit, diese Einheit sich in der Kon-
zelebration entfalten zu sehen, schmerz-
licher. Sie stachelt uns auf, alles einzu-
setzen, um das Herannahen dieses Ta-
ges des Herrn zu beschleunigen. Wir
sehen klarer, so daß es gerade die Auf-
gäbe der Führer der Kirchen, ihrer
Hierarchie, ist, die Kirchen auf den
Weg der wiedergefundenen «Commu-
nio» zu führen. Sie müssen das tun,
indem sie sich gegenseitig als Hirten
eines Teils der Herde Christi, die ihnen
anvertraut ist, anerkennen und achten
und zum Zusammenhalt und zum
Wachsen des Volkes Gottes Sorge tra-
gen, dabei aber alles vermeiden, was es

zerstreuen oder verwirren könnte. So
können wir schon jetzt und dank dieser
Anstrengung ein wirksameres Zeugnis
im Namen Christi ablegen, der wollte,
daß wir eins seien, auf daß die Welt
glaube.

Die Liebe ist der notv.'endige Lebens-
räum für die Entfaltung des Glaubens.
Die «Communion im Glauben ist die
Bedingung für die volle Äußerung der
Liebe, die in der Konzelebration zum
Ausdruck kommt.

Der Herr, der uns zum zweiten Mal
den Kuß seiner Liebe austauschen läßt,
möge uns erleuchten und führen, unsere
Schritte und unsere Anstrengungen zu be-

schleunigen, die auf diesen heißersehn-
ten Tag ausgerichtet sind. Er möge
auch uns geben, daß wir immer mehr
von der Sorge um die getreue Erfüllung
seines Willens in der Kirche erfüllt
sind. Er möge uns einen lebendigen
Sinn für das einzig notwendige geben,
dem alles andere untergeordnet oder
geopfert werden muß. In dieser Hoff-
nung, mit «ungeheuchelter Liebe» (Rom
12, 9) umarmen wir Euch mit heiligem
Kuß (Rom 16, 16).

Das Dokument der Einheit

Pergramewt-I/rfciMide PawZs V/.
an At/ienagror'as 7.

Der Papst wberbrac/ife dem ofeitmeni-
sc/iew Patriarcfte?i At/ienagora-s /. ein
eigenhändig unterzeichnetes Pergament
mit einer tateinischen Botschaft, in der
im Wesentlichen folgendes au/ge/ti/irt
wird :

Zu Beginn des «Jahres des Glaubens»
zu Ehren des 1900. Gedenktages des

Martyriums der heiligen Apostel Petrus
und Paulus, begegnen wir, Paul, Bi-
schof von Rom und Oberhaupt der ka-
tholischen Kirche, in der Überzeugung,
daß es unsere Pflicht ist, alles zu unter-

nehmen, was der universellen und heili-
gen Kirche Christi dient, erneut unserm
vielgeliebten Bruder Athenagoras, dem
orthodoxen Erzbischof von Konstanti-
nopel und ökumenischen Patriarchen,
und sind dabei vom brennenden Wunsch
beseelt, das Gebet des Herrn ver-
wirklicht zu sehen, «daß sie eins
seien wie wir eins sind: ich in ihnen
und du in mir, so laß sie in uns eins sein,
damit die Welt es glaube, daß du mich
gesandt» (Jo 17, 22—23). Dieser
Wunsch beseelt einen entschlossenen
Willen, alles zu unternehmen, was in
unserer Macht steht, um den Tag zu
beschleunigen, wo zwischen der Kirche
des Westens und der Kirche des Ostens
die volle «Communio» wieder herge-
stellt ist im Blick auf die Wiederverei-
nigung aller Christen in der Einheit.
Das wird der Kirche gestatten, wirksa-
mer zu bezeugen, daß der Vater seinen
Sohn in die Welt gesandt hat, damit in
ihm alle Menschen Kinder Gottes wer-
den und in Liebe und Frieden als Brü-
der leben. In der Überzeugung, «daß
es unter dem Himmel keinen andern
Namen gibt, durch den wir das Heil
erlangen sollen» (vgl. Apg 4, 12), der
ihnen wahre Brüderlichkeit und Frieden
zu geben vermag, hören wir die Bot-
schaft, die Johannes, der Lieblingsjün-
ger, von Ephesus aus an die Kirchen
Asiens richtete: «Was wir also gesehen
und gehört haben, verkünden wir euch,
damit auch ihr Gemeinschaft mit uns
habt. Die Gemeinschaft, die wir haben,
haben wir mit dem Vater und seinem
Sohn Jesus Christus. (1 Jo 1, 3). Was
die Väter geschaut, gehört und verkün-
det haben, hat uns Gott gegeben, es im
Glauben zu empfangen. Durch die Tau-
fe sind wir «eins in Christus» (Gal 3,

28). Aufgrund der apostolischen Nach-
folge einen uns Priestertum und Eucha-
ristie innig (vgl. Dekret Unitatis redin-
tegratio 15). Das ist die tiefe und ge-
heimnisvolle «Communio» unter uns:
im Anteil an Gottes Gaben und an seine
Kirche sind wir in Gemeinschaft mit
dem Vater durch den Sohn im Heiligen
Geist. Wahrlich Kinder Gottes im Sohn
(vgl. 1 Jo 3, 1—2) sind wir auch wirk-
lieh im Mysterium Brüder zueinander.
In jeder Ortskirche wirkt dieses Myste-
rium der göttlichen Liebe, Und liegt
nicht da der Grund für den üblichen
Ausdruck, der so schön ist, nämlich daß
die Ortskirchen sich untereinander
Schwesterkirchen heißen (vgl. Dekret
Unitatis redintegratio 14 Dieses Le-
ben von Schwesterkirchen haben wir
jahrhundertelang gelebt und mitsam-
men die ökumenischen Konzile gefeiert,
die das Glaubensgut gegen jedwelche
Veränderung verteidigten. Nun schenkt
uns nach einer langen Periode der Ent-

zweiung und wechselseitigen Unverste-
hens der Herr die Gnade, uns als Schwe-
sterkirchen wieder zu entdecken, trotz
der zwischen uns aufgerichteten Hin-
dernisse, um wieder zur vollen und voll-
kommenen Gemeinschaft, die bereits so
reich zwischen uns ist, zu gelangen. Da
wir, die einen wie die andern, «die die
Grunddogmen des christlichen Glaubens
über die Dreifaltigkeit, das in der Jung-
frau Maria fleischgewordene Wort Got-
tes» verkünden, wie «sie von den im
Orient abgehaltenen ökumenischen Kon-
zilien definiert worden sind» (vgl. De-
kret Unitatis redintegratio 14), und
daß wir wirkliche Sakramente und ein
hierarchisch gegliedertes Priestertum
gemeinsam haben, müssen wir vor allem
im Dienst unseres heiligen Glaubens
brüderlich zusammenarbeiten und mit-
sammen angepaßte und entwicklungs-
fähige Formen finden, um im Leben un-
serer Kirchen die bereits bestehende
unvollkommene Gemeinschaft zu ent-
wickeln und verwirklicht werden zu
lassen. Hierauf müssen wir, die einen
wie die andern, mittels gegenseitiger
Kontakte die Ausbildung des Klerus,
die Unterweisung und das Leben des

christlichen Volkes betreiben, vertie-
fen und anpassen. Es geht darum, in
loyalem theologischem Dialog, der durch
die Wiederherstellung der brüderlichen
Liebe möglich wird, einander zu ken-
nen, einander zu achten und dies in der
rechtmäßigen Verschiedenheit der Ii-
turgischen, geistigen, disziplinaren und
theologischen Traditionen (vgl. Dekret
Unitatis redintegratio 14—17), um zum
Einvernehmen im ehrlichen Bekenntnis
jeglicher geoffenbarter Wahrheit zu ge-
langen. Um die Gemeinschaft und die
Einheit zu beleben und zu bewahren,
muß man sich davor hüten «etwas auf-
zuzwingen, das nicht nötig ist» (vgl.
Apg. 15, 28, Dekret Unitatis redintegra-
tio 18,) in der Hoffnung und in der
Liebe, in immerwährendem demütigem
Gebet, vom alleinigen Verlangen nach
dem einzig «Notwendigen beseelt (vgl.
Lk 10, 42) und entschlossen, diesem
alles unterzuordnen, müssen wir unsern
Marsch fortsetzen und beschleunigen
«in nomine Domini». PawZ PP V7.

ORDINARIAT
DES BISTUMS BASEL

Stellenausschreibung
Die Pfarrei St. Franziskus, ZoZZifco/en

BE und die Kaplanei PeicZew werden
hiemit zur Wiederbesetzung ausgeschrie-
ben. Bewerber mögen sich bis zum 15.

August 1967 bei der bischöflichen Kanz-
lei melden. BiscZiö/Zicfc-e ffomsZei
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Zwei entgegengesetzte Stimmen zur Enzyklika
über den Zölibat

i.
Wie die Deutsche Katholische Nach-

richtenagentur (KNA) vor einiger Zeit
meldete, hat der Professor für Dog-
matik und ökumenische Theologie an
der katholischen theologischen Fakultät
Tübingen, Haws Hängf, am vergangenen
30. Juni, sich zum jüngsten Rundschrei-
ben Papst Pauls VI. vor Pressevertre-
tern geäußert. Es sei das Verdienst die-

ser Enzyklika, daß sie die Schwierig-
keiten bezüglich des Zölibats offen zur
Sprache bringe, sagte er; doch löse sie
die Probleme nicht, sondern verschärfe
sie, indem sie sie ausspreche. Professor
Küng betonte:

«Es wird in diesem Punkt in der katho-
lischen Kirche jedenfalls keine Ruhe ge-
ben, bis die Ehelosigkeit wieder wie ur-
sprünglich der freien Entscheidung des
einzelnen anheimgestellt und das unter
problematischen Umständen eingeführte
kirchenrechtliche Gesetz rückgängig ge-
macht wird.» Das Evangelium stelle eine
persönliche Berufung des einzelnen zur
Ehelosigkeit im Dienst an den Menschen
heraus, wie sie von Jesus und Paulus
exemplarisch auch für die heutige Zeit
vorgelebt wurde. Aber sowohl Jesus wie
Paulus gewährten jedem einzelnen aus-
drücklich die volle Freiheit. Dieser aus-
drücklich gewährten Freiheit — Ehelo-
sigkeit aus freiem Charisma — wider-
streite ein allgemeines Gesetz der Ehe-
losigkeit.

Küng erinnert daran, daß Petrus und
die Apostel verheiratet waren und auch
in der vollkommenen Nachfolge Jesu
blieben, was dann durch viele Jahrhun-
derte für die Gemeindevorsteher vor-
bildlich blieb. Was jedoch vor allem in
den Mönchsgemeinschaften seinen ur-
sprünglich gewählten Platz gehabt habe,
sei in den späteren Jahrhunderten als
ausdrückliches Eheverbot auf den gesam-
ten Klerus ausgedehnt und ihm zum
Teil aufoktroiert worden. Wörtlich meint
Prof. Küng: «In unserer konziliaren und
nachkonziliaren Zeit setzt sich auch in-
nerhalb der katholischen Kirche, bei Kle-
rus und Laien, immer mehr die Meinung
durch, daß dieser ungemein einschnei-
dende gesetzliche Eingriff in die Person-
lichkeitsrechte des Menschen nicht nur
gegen die ursprüngliche freiheitliche
Ordnung der Kirche, sondern auch gegen
das heutige Verständnis der Freiheit des
Individuums verstoße.»

Beim heutigen Stand der Kirche müs-
sen nach Küngs Ansicht vor allem drei
Probleme gelöst werden, die die gegen-
wärtige kirchenrechtliche Regelung auf-
gibt:

«1. Die Kirche verliert eine in den
letzten Jahren erschreckend anwachsende
Zahl von sehr oft hochqualifizierten Prie-
steramtskandidaten, die sie heute mehr
denn je braucht.

2. Die Zahl der nachträglich das kirch-
liehe Amt verlassenden oder in unent-
rinnbare Schwierigkeiten geratenen
Amtsträger geht in die Zehntausende
(allein 4000 Gesuche um legitime Ver-
heiratung von Priestern liegen gegen-

wärtig der römischen Kurie vor; für
Italien allein wird jedoch die Zahl der
ohne Dispens weggegangenen Priester
auf gegenwärtig 6000 bis 15 000 geschätzt;
eine Statistik wurde nie veröffentlicht).

3. Angesichts des zum Teil ungeheuren
Priestermangels und der notorischen
Überalterung des Klerus muß die Frage
«verheiratet oder unverheiratet» zurück-
treten gegenüber der primären Verpflich-
tung der Kirche, den Gemeinden über-
haupt Vorsteher zu geben.»

Für das weitere Vorgehen schlägt
Küng die kollegiale Behandlung des Pro-
blems in der im Herbst in Rom zusam-
mentreffenden Bischofssynode vor; eine
Diskussion im Konzil war bekanntlich ver-
hindert worden. Auch erfordere es die
Kollegialität in der Kirche, daß die be-
troffenen Priester in geheimer «Abstim-
mung» befragt werden, ob sie ein Gesetz
der Ehelosigkeit wünschen, oder die Ehe-
losigkeit der Entscheidung des Einzelnen
anheimstellen wollen.

Dazu bemerkte ein Kritiker in der
französischen Wochenschrift «L'homme
nouveau» (Nr. 458 vom 16. Juli 1967):
«Küngs Kritik am Rundschreiben Pauls
VI. ist ein auffallendes Beispiel, wie
man die Autorität des kirchlichen Lehr-
amtes in der Zeit nach dem Konzil be-

handelt unter dem Vorwand, ein ,be-

rühmter Theologe' zu sein. Im Frieden
des Herzens, in der Freude des Gehör-
sams gegenüber dem Papst und der
Kirche fühle ich mich verpflichtet, Pro-
fessor Küng zu schreiben: «Nicht so,
meine Liesel!» Ich denke, daß er die
Feinheiten der französischen Sprache
genügend kennt, um zu erfassen, was
ich damit sagen will. Ich will nämlich
sagen, daß man die Benennung ,be-

rühmter Theologe' jenen nicht belas-
sen sollte, die auf diese versteckte Wei-
se Petrus daran hindern, sein oberstes
Hirtenamt auszuüben.»

II.

In ganz andern Worten als Professor
Küng äußerte sich Fr. Max Tfettrian
von der reformierten Mönchsgemein-
schaft von Taizé über die neueste En-
zyklika Paulus VI. Er schreibt in der
katholischen Tageszeitung «La Croix»,
vom 1. Juli 1967, wie folgt:

«Der Text dieses Dokumentes gibt
Zeugnis von einer großen geschichtswis-
senschaftlichen Ehrlichkeit, sowohl was
die Zeugnisse des Neuen Testamentes,
wie auch was die Schriften der Väter
betrifft. Anderseits erinnert er an die
legitime Ordnung des Orients, der das
Priestertum verheirateter Männer kennt.

Der Papst offenbart ein großes Ver-
ständnis für die Probleme, wie sie sich
den unverheirateten Priestern in der heu-
tigen Welt stellen. Er verheimlicht auch
die ökumenischen Schwierigkeiten nicht.
Das will heißen, daß die neue Bejahung

des Bandes zwischen Priestertum und
Zölibat im Zusammenhang mit der Glaub-
Würdigkeit der Pastoral und des geistli-
chen Lebens steht. Noch einmal sei es
gesagt: eine solche Bejahung wird nicht
die Zustimmung der nichtkatholischen
Christen finden. Sie werden indessen die
Pastoralen Schwierigkeiten (inbezug auf
den Zölibat) verstehen können, die sich
dem Papst und den Bischöfen stellen.

Aber wenn die protestantischen Vor-
behalte weiter bestehen gegenüber einer
Verbindung von Priestertum und Zöli-
bat,» schreibt Fr. Thurian weiter, «so
muß man doch in diesem Rundschreiben
einen theologisch sehr bemerkenswerten
Ausdruck der Lehre vom christlichen
Zölibat anerkennen. Die Erneuerung
der Orden in den Kirchen, die auf die
Reformation zurückgehen, hat auch ein
neues Überdenken des Zölibates ge-
kannt und man ist beeindruckt, die
Nähe gewisser Standpunkte in funda-
mentalen Äußerungen der Enzyklika zu
sehen. Die Protestanten werden viel zu
lernen haben von der dort dargestellten
evangelischen Lehre und um noch bes-

ser zu erfassen, daß Christus einzelne
in der Kirche beruft, die Ehelosigkeit
um des Evangeliums, um des Gottes-
reiches willen festzuhalten.

Was in der Enzyklika vor allem
beeindruckt, ist, wie dort der Zölibat
zugleich als ein Charisma aufgefaßt
wird, als eine Gabe des Heiligen Geistes
und als eine Frage der Disziplin. Es
steht der Kirche zu, dieses Charisma
des geheiligten Zölibates zu unterschei-
den. Der Zölibat ist eine Gabe Gottes
für den Dienst am Evangelium und an
der Kirche. Der geweihte Zölibat, eine
Gabe Gottes, bildet den Gegenstand ei-
ner Berufung für Einzelne, wie die Ehe
für andere im Schöße des Volkes Got-
tes

Welches auch die Vorbehalte von
Nichtkatholiken gegenüber gewissen
Gesichtspunkten der Enzyklika sein
mögen, im Grunde genommen muß sie
als ein Ruf zur Heiligung und zum Op-
fer erscheinen um der Liebe Christi
willen und wegen des Dienstes an der
Kirche: Heiligung und Opfer im ge-
weihten Zölibat, Heiligung und Opfer
im geweihten Ehestand. Auch der Öku-
menismus bedarf, um zur Einheit zu
gelangen, dieser Heiligung und dieses
Opfers in der Treue zur Berufung Chri-
sti und zur Gabe des Heiligen Geistes,
von jedem empfangen zum Dienst an
allen.»

Diesen Worten fügt der gleiche Kriti-
ker in «L'homme nouveau» nur den
kurzen Satz bei: «Man muß Fr. Thurian
aus innerstem Herzen danken; er lie-
fert uns hier ein Beispiel von dem, was
der wahre ökumenische Dialog ist.»

CAws dem Französischere übersetzt vom
A. F.)
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Um was es in Wirklichkeit geht bei den Verhandlungen
über die Basler Bischofswahl

Gwser BZatt brac/ite in Nr. 28 einen
ArtifceZ über «Die BasZer Biscbo/swaZiZ
vor dem Zwger KantonsraZ». Beule ö//-
nen wir die SoaZZen der «altera pars»,
geben aber aucii «MonZanus» Gelegen-
beit, sieb zw den Eorteiir/en zu äußern.

Die Redaktion
Die Berichterstattung über die Ver-

handlüngen im Zuger Kantonsrat und
insbesondere das Nachwort von «Mon-
tanus» in Nr. 28 der «Schweizerischen
Kirchenzeitung» erfordern eine Klarstel-
lung aus der Sicht derjenigen, die zu
Unrecht angegriffen worden sind.

I. Zur Berichterstattung über die
Verhandlungen im Zuger Kantonsrat

Herr Regierungsrat Dr. Hans Hürli-
mann hat mir erklärt, daß er sich in
seinen Ausführungen nicht darauf be-

rufen hat, «die Diözesanstände hätten
aufgrund des 1828 mit dem Vatikan ab-
geschlossenen Konkordates ein Strei-
ebangsreebt». Es muß sich bei diesem
Satz meines Erachtens um einen Irrtum
in der Berichterstattung handeln.

In Wirklichkeit steht von einem Strei-
chungsrecht der Stände nichts im Kon-
kordat. An der Diözesankonferenz vom
23. März 1967 ist denn auch von nie-
mandem so etwas behauptet worden.

II. Zum Nachwort von «Montanus»

1. Das Nachwort von «Montanus»
geht an der gegenwärtigen Diskussion
um die Basler Bischofswahl, die zwi-
sehen dem Domkapitel, den Diözesan-
ständen und teilweise der Nuntiatur
geführt wird, vollständig vorbei. Aus
diesem Nachwort müßte man schließen,
daß «Montanus» die gegenwärtig zur
Diskussion stehenden Fragen nicht er-
faßt oder von den wirklichen Verhand-
lungen gar nicht Kenntnis genommen
hat. Es ist sehr bedauerlich, daß durch
solche Publikationen, die an der Sache
vorbeigehen, die Verwirrung der Geister
noch größer wird.

2. Weder vom Heiligen Stuhl, noch
von der Nuntiatur, noch vom Domkapi-
tel, noch von der Diözesankonferenz ist
in den Verhandlungen des Jahres 1967
das sogenannte «Streichungsrecht» der
Diözesanstände zur Verhandlung ge-
stellt oder diskutiert worden. An der
Diözesankonferenz vom 23. März 1967

war von diesem Streichungsrecht gar
nicht die Rede. Es ist mir unverständ-
lieh, daß in vereinzelten frühern Publi-
kationen und auch im erwähnten Nach-
wort von «Montanus» der falsche
Eindruck erweckt werden will, die hän-
gigen Verhandlungen gehen um das

sogenannte «Streichungsrecht» der
Stände.

3. Vom Heiligen Stuhl ist beim Dom-
kapitel, nicht bei den Diözesanständen,
welche völkerrechtliche Vertragspart-
ner sind, eine Vorverlegung des sogenann-
ten /n/or?nafiupro2esses verlangt wor-
den, und zwar entweder eine zeitliche
Vorverlegung vor die WabZ des Biscbo/s,
die nach dem Konkordat dem Dom-
kapitel zusteht —, oder eine zeitliche
Vorverlegung des Informativprozesses
vo?' die AMsfcündig?tng des getväblfen
Bisebo/s.

Persönlich halte ich dafür, daß ein
solcher Wunsch des Heiligen Stuhles
an sich verständlich ist.

Eine Vorverlegung des Informativ-
Prozesses vor die WabZ dwreb das Dom-
fcapiteZ widerspricht aber eindeutig dem
Wortlaut des Konkordates (Art. 12:

«Les Chanoines formant le Sénat ont
le droit de nommer l'Evêque parmi le

Clergé du Diocèse. L'Bvêgue élit recev-
ra l'institution du St-Père aussitôt que
ses qualités canoniques auront été con-
statées selon les formes usitées pour les

Eglises de la Suisse.»
Eine Vorverlegung des Informativpro-

zesses vor die A?ts/cûndigî<ng des ge-
wäbZten BiseZio/s widerspricht zwar
nicht dem Wortlaut des Konkordates,
wohl aber einem jahrhundertealten Ge-

wohnheitsrecht, das auch bei den Bi-
schofswahlen 1924 und 1936 angewendet
worden ist.

Die Diözesankonferenz, die erstmals
im .Marz 1.967 von diesem Wunsche des

Heiligen Stuhles und des Domkapitels
Kenntnis erhalten hat, stellt sich auf
den Standpunkt, daß jedenfalls nicht
durch einen Beschluß des Domkapitels
ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen
dem Heiligen Stuhl und den Diözesan-
ständen abgeändert werden kann, und
daß der Zeitpunkt einer Sedisvakanz
nicht geeignet sei, solche Probleme mit
der nötigen Übersicht und Abklärung
zu lösen. Sie spricht den dringenden
Wunsch aus, daß die Demission unseres
hochwürdigsten Herrn Bischofs Dr.
Franciscus von Streng angenommen, die
Wahl des neuen Bischofs nach bisheri-
gern Modus bezüglich des Informativ-
pi-ozesses baldmöglichst durchzuführen
sei, und daß nach der neuen Wahl Ver-
handlüngen über die hängig gemachten
Fragen geführt werden sollten, und
zwar zwischen den zuständigen Ver-
tragspartnern.

An den weitern Verhandlungen mit
dem Domkapitel, zu denen der Vorort

Solothurn ermächtigt worden war, er-
klärte man sich bereit, nach der Neu-
wähl des Bischofs alle Fragen und An-
liegen beider Vertragspartner im Zu-
sammenhang mit dem Bischofswahlver-
fahren unvoreingenommen zu prüfen
und zu diskutieren.

4. Es ist also nicht wahr, daß die
Ständevertreter in diesen Verhandlun-
gen «die Beibehaltung und Verewigung
der staatlichen Bevormundung der Bi-
schofswahl» anstreben. Es muß klipp
und klar festgestellt werden, daß die
Diözesankonferenz und der Vorort So-

lothurn sich niebt für das von Montanus in
die Diskussion gezerrte «Streichungs-
recht» der Stände, gewehrt haben, son-
dern für die BinbaZiwng des i'öZfcer-
recbtZicben Vertrages, für die in diesem
Vertrag garantierte F?-eibeif der Bi-
scbo/sivabZ ditreb das Domkapitel und
für eine baZdige und ««belastete WabZ
eines ne-uen Bise/io/s.

Ich bin überzeugt, daß diese wirkliche
Haltung der Diözesanstände vom katho-
lischen Schweizervolk und vom katholi-
sehen Klerus geteilt wird. Unzählige
persönliche Äußerungen haben mir dies
bestätigt, und zwar von maßgebenden
und führenden Laien und Priestern.

Im katholischen Volk ist die Über-
zeugung gewachsen, daß durch das
Konzil eine Rücksichtnahme auf regio-
nale und nationale Anliegen und Wün-
sehe, auch bei den Bischofswahlen, zu
erwarten ist, und daß der alte Vertrag
von 1828 mit der Garantie der freien
Bischofswahl durch das Domkapitel die-
ser modernen Idee entgegenkommt. Daß
sich die Ständevertreter für dieses ver-
tragliche Recht des Domkapitels ein-
gesetzt haben, versteht man im katho-
lischen Volk.

Wir können die Vertreter des Dom-
kapitels selber zu Zeugen dafür anru-
fen, daß der Vorort Solothurn und die
übrigen Vertreter der Diözesanstände
in sehr wohlwollender Form und mit
großem Ernst das Anliegen des Bi-
schofswahlverfahrens behandelt haben.

5. Die Aufrollung dieser Verfahrens-
fragen ist in einem ungünstigen Zeit-
punkt ausgelöst worden. Wir Schweizer
Katholiken haben große Anliegen, die
ein gutes Klima in der Öffentlichkeit
erfordern, so die Aufhebung der Aus-
nahmeartikel der Bundesverfassung,
oder in unserem Kanton Solothurn die
Wiedereinsetzung des Klosters Maria-
stein in seine Rechte. Wir katholischen
Vertreter der Diözesanstände glauben
Anspruch darauf erheben zu können,
daß wir die Verhältnisse in unserem
Land und die Mentalität unseres Volkes
kennen; und wir glauben, auch An-
spruch darauf erheben zu können, daß
wir uns nach besten Kräften bemühen,
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in allen und gerade auch in dieser Fra-
ge der Bischofswahl eine Lösung anzu-
streben, die den wohlverstandenen In-
teressen der katholischen Kirche in un-
serem Lande dient. Dazu fühlen wir uns
vor dem Gewissen verpflichtet.

6. Die katholischen Vertreter in der
Diözesankonferenz brauchen sich den

Vorwurf einer unkorrekten Haltung
nicht gefallen zu lassen. Sie haben sich

zum dargelegten Standpunkt nach vie-
len Überlegungen und Besprechungen
mit maßgebenden Katholiken unseres
Landes durchgerungen. Insbesondere
sind die Angriffe von Montanus an die
Adresse von Regierungsrat Dr. Hans
Hürlimann, Zug, ungerecht und depla-
ziert. Der Antrag zur Stellungnahme
der Diözesanstände wurde vom Vorort
eingebracht und von den Ständevertre-
tern mit einigen kleineren Abänderun-
gen praktisch einstimmig genehmigt.

Persönlich glaube ich übrigens, daß

sich eine baldige gute Lösung für die

bevorstehende Wahl auf der Basis einer
Verständigung abzeichnet. Der Vorort
Solothurn, der Präsident der Konferenz
und der Unterzeichnete, werden sich

jedenfalls wie bisher nach besten Kräf-
ten dafür einsetzen, daß eine gute lo-

yale Lösung gefunden wird.
Dr. F?-a?i2 Jose/ Jeper, ßegiierimgfsraf

Erwiderung

Die Stelle in meinem Artikel, wonach
der zugerische Erziehungsdirektor Dr.
Hürlimann das «Streichungsrecht» vor
dem Kantonsrat erwähnt habe, stützte
sich auf die Darstellung der konservati-
ven «Zuger Nachrichten» (7. 7. 1967)..
Der betreffende Abschnitt hat folgen-
den Wortlaut:

«In diesem Konkordat ist das Recht
enthalten, daß die Diözesanstände bei der
Wahl eines Bischofs das Mitspracherecht
besitzen. Bis anhin ist bei einer Bischofs-
wähl so vorgegangen worden, daß das
Domkapitel die Liste der in Frage kom-
menden Kandidaten den Diözesanständen
vorlegt, diese konnten Streichungen vor-
nehmen und das Domkapitel wählte dann
den Bischof und verkündete die Wahl in
der Kathedrale zu St. Ursen in Solothurn.
Die Verkündigung der Wahl durch das
Domkapitel erfolgte also unmittelbar
nach der Wahl. Dies ist im ganzen Ver-
fahren nun der strittige Punkt, denn er
ist nicht verbrieft, sondern lediglich Ge-
wohnheitsrecht. Das Domkapitel des Bis-
turns Basel hat auf den Wunsch des
Apostolischen Stuhles mit Rücksicht auf
eine bevorstehende Bischofswahl nämlich
folgenden Beschluß gefaßt:

«Der vom Domkapitel zum Bischof er-
wählte Kandidat wird nicht ausgekün-
digt, ehe er die päpstliche Konfirmation
erhalten hat, es sei denn,-daß sein Name
auf einer vor der Wahl dem Apostolischen
Stuhl unterbreiteten Liste gestanden hat
und gegen seine Wahl keine Einwendun-
gen im Sinne von CIC c. 331 erhoben
worden sind.»

Irgend eine Einflußnahme auf die Bi-
schofswahl wurde aber nicht geltend ge-
macht.

Hier sind nun, so sagte Regierungsrat
Hürlimann, die Diözesanstände nicht glei-
eher Meinung, sie beharren, bis zur Stun-
de wenigstens, auf dem alten hergebrach-
ten Recht.»

Meine Frage: Warum hat Herr Re-

gierungsrat Hürlimann nicht in den
«Zuger Nachrichten» ein Dementi und
eine Richtigstellung veröffentlicht?

Von den meisten Zeitungen und sogar
durch das Radio wurde im letzten Halb-
jähr der Öffentlichkeit ständig einge-
hämmert, daß die Diözesankonferenz
bei der Basler Bischofswahl ein Strei-
chungsrecht habe.

Es mußte der Eindruck entstehen, als
ob die Mitwirkung der Stände haupt-
sächlich in diesem Streichungsrecht be-

stehe. Die Diözesankonferenz ist dieser
Irreführung des Publikums nie durch
eine öffentliche Erklärung entgegen ge-
treten. Aus den mit dem Domkapitel
geführten Verhandlungen machte man
ein großes Geheimnis. Die undatierten
und im Telegrammstil gehaltenen Agen-
turmeldungen gaben den Mutmaßungen
und Befürchtungen um die Bischofswahl
und die Hintergründe ihrer Verschlep-
pung neue Nahrung. Die Entrüstung
von Herrn Regierungsrat Jeger über
die Verwirrung der Geister und sein
Vorwurf, ich hätte die gegenwärtig zur
Diskussion stehenden Fragen nicht er-
faßt oder von den wirklichen Verhand-
lungen gar nicht Kenntnis genommen,
sind daher forciert und deplaziert. Die
von ihm beklagte Verwirrung der Gei-
ster und das — nach meiner Auffassung
begründete — Mißtrauen weiter Kreise
gegen die Einmischung der Regierungs-
Vertreter in die Bischofswahl wäre ver-
hütet worden, wenn die Diözesankon-
ferenz die Öffentlichkeit schon vor Mo-
naten über das orientiert hätte, was
uns hier Herr Regierungsrat Jeger mit-
teilt: daß «in Wirklichkeit von ei-
nem .Streichungsrecht' der Stände
nichts im Konkordat stehe» und daß
an der Diözesankonferenz vom 23. März
1967 auch von niemandem so etwas be-

hauptet worden sei. Es wäre erfreulich,
wenn sich diese Einsicht bei den Mit-
gliedern der Diözesankonferenz endlich
durchsetzen würde. Bis anhin war dies
nämlich nicht selbstverständlich. Noch
bei der letzten Bischofswahl im Jahre
1936 erklärte der Vorsteher des berni-
sehen Kirchenwesens, Regierungsrat
Dürrenmatt, daß der Kanton Bern prin-
zipiell auf das Streichungsrecht nicht
verzichten könnte; so das Protokoll der
Diözesankonferenz des Bistums Basel
vom 16. und 17. November 1936 (zitiert
in Schweizerische Kirchenzeitung, 1967,
Nr. 14, Seite 172).

Die Öffentlichkeit wird es begrüßen,
daß ihr ein Mitglied der Diözesankonfe-
renz endlich Einblick gibt in die Argu-
mente, mit denen diese ihre Stellung-
nähme gegen das Domkapitel und letzt-
lieh gegen den Heiligen Stuhl begründet.
Diese Argumente halten einer kriti-
sehen Prüfung nicht stand. In der im
Frühjahr verbreiteten Agenturmeldung
hieß es, der Beschluß des Domsenates
widerspreche dem Wortlaut und dem
Geist des am 26. März 1828 mit dem
Heiligen Stuhl abgeschlossenen Konkor-
dats.

Das Konkordat (Art. 12) sichert dem
Domkapitel das Recht der Bischofswahl
und wahrt dem Papst bzw. dem Heili-
gen Stuhl das Recht der Durchführung
des Informativverfahrens und der Ein-
Setzung des Gewählten. Wann das In-
formativverfahren durchgeführt wer-
den bzw. beginnen soll, darüber be-

stimmt das Konkordat nichts, mit an-
dern Worten, es läßt dem Heiligen
Stuhl hierin volle Freiheit. Ob das In-
formativverfahren vor der eigentlichen
Wahl oder erst nach derselben durchge-
führt wird, tut dem freien Wahlrecht
des Domkapitels keinen Eintrag, ver-
letzt also das Konkordat nicht im ge-
ringsten, denn in beiden Fällen bleibt
dem Domkapitel das Recht gewahrt,
den Bischof aus dem Diözesanklerus zu
wählen.

Die Stellungnahme der Diözesankon-
ferenz gegen den Beschluß des Dom-
kapitels — die sich letztlich gegen den
Heiligen Stuhl richtet — besagt mit
andern Worten: Der Heilige Stuhl ver-
letzt das Konkordat oder hat wenig-
stens die Absicht, und das Domkapitel
bietet Hand zu dieser Verletzung. Die
Stellungnahme der Diözesankonferenz
ist leichtfertig und beleidigend zugleich,
sie ist ein Affront gegen den Papst.
Man wird, seit es Konkordate gibt, kein
einziges Beispiel einer Konkordatsver-
letzung durch den Heiligen Stuhl nach-
weisen können, wohl aber ungezählte
seitens des Staates.

Es wirkt grotesk, daß Regierungsver-
treter, von denen die Hälfte Anders-
gläubige sind, in einer Sache, in der der
Heilige Stuhl und das Domkapitel allein
zuständig sind, als Hüter des Rechts
und als Anwälte des Domkapitels gegen
den Heiligen Stuhl sich meinen aufspie-
len zu müssen. Ich kann Herrn Regie-
rungsrat Jeger versichern, daß jene
Geistlichen, die klar sehen, und das
gläubige, kirchentreue Volk sich von
diesem Manöver distanzieren.

Man darf auch zweifeln, ob es klug
und opportun ist, die Frage der Basler
Bischofswahl mit dem Anliegen um die
Aufhebung der Ausnahmeartikel der
Bundesverfassung und mit der Wieder-
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einsetzung des Klosters Mariastein in
seine Rechte zu verkoppeln. Man könn-
te meinen, die evangelischen Miteidge-
nossen und führenden Männer würden
zur Verwirklichung dieser großen An-
liegen nur unter der Voraussetzung
Hand bieten, daß man ihnen am Bei-
spiel der Basler Bischofswahl seine Selb-
ständigkeit oder Opposition gegen Rom
vordemonstriert. Maßgebende und füh-

Die Zahl der Kirchenbesucher wird
immer kleiner. Doch das Interesse an
religiösen Gesprächen steigt. Radio und
Fernsehen scheinen dies erkannt zu ha-
ben und geben dem religiösen Gespräch
vermehrt Raum. Ein religiöses Streit-
gespräch am Fernsehen kann stark en-
gagieren.

Hören wir zunächst ein Urteil von
August E. Hohler, Redaktor beim Zür-
eher «Tagesanzeiger» : Daß mir
kaum eine Diskussion erinnerlich ist,
die spannender gewesen wäre, als das

Gespräch über «Zukunft ohne Reli-
gion?», das vom ersten Deutschen Fern-
sehen Ende Februar ausgestrahlt wur-
de. Es war aufregend" als scharfes gei-
stiges Gefecht; es war bedeutungsvoll
wegen der Frage, die zur Debatte stand.
Es fand statt zwischen Persönlichkei-
ten, die alle Voraussetzungen für ein
Streitgespräch auf höchstem Niveau
mitbrachten. Unter Eugen Kogons sou-
veräner Leitung diskutierten der evan-
gelische Theologe Präses Beckmann,
der Philosophieprofessor Max Bense,
der katholische Kulturkritiker Fried-
rieh Heer, der Jesuitenpater Rupert
Lay und der Soziologe Ernst Topitsch
— ein illustres Kollegium, das den Di-
sput zum Ereignis machte.

Max Bense, Atheist, Rationalist, Hu-
manist, legte seinen Standpunkt unmiß-
verständlich dar. Nur die Forschung,
sagte er, kann uns weiterhelfen; nur
auf wissenschaftlicher Grundlage kön-
nen die gewaltigen sozialen und politi-
sehen Probleme dieser Welt gelöst wer-
den. Die rationale Bewältigung der an-
stehenden Aufgaben ist unsere einzige
Hoffnung. Religion, die letztlich das
Wissen durch den Glauben ersetzt, ver-
mag als irrationale Macht keinen
fruchtbaren Beitrag an die Zukunft zu
leisten.

Natürlich blieben Benses Thesen
nicht unwidersprochen

Die Auseinandersetzung zwischen Re-

ligion und Atheismus, so ließe sich et-
was salopp sagen, endete remis, unent-
schieden; Sieger war die Humanität,

rende Laien und Priester, die die Ver-
hältnisse in unserm Land und die Men-
talität unseres Volkes auch kennen, sind
hier anderer Meinung. Afonfcmits

Der Verfasser, der hier als Montanus
zeichnet, ist der Redaktion bekannt. Er
ist nicht identisch mit dem Verfasser der
Sonntagsartikel, die in verschiedenen
Blättern unter dem gleichen Pseudonym
erscheinen. fßedj

die in beiden Lagern als wesentlich er-
kannt wurde: ein tröstliches Fazit.

Dennoch drängt sich eine Zusatz-
bemerkung auf. Was die Theologen
über das Jenseits vorbrachten, ist im
letzten nur für den gläubigen Christen
nachvollziehbar. Was Bense (und To-
pitsch) über die Gestaltung dieser Welt
vorbrachten, ist auch für Mohammeda-
ner, Juden, Buddhisten oder wen immer
verständlich. Darüber wäre nachzu-
denken.

Interesse an religiösen Gesprächen

Ein Zuschauer erklärte sich höchst
erstaunt, daß im Fernsehen derart in-
teressante Themen durchbesprochen
würden. Ein Thema wie «Zukunft ohne
Religion» ließe an Aktualität nichts zu
wünschen übrig. Man bekäme jetzt die
Volksmission durchs Fernsehen ins
Haus.

— «Wie hat Ihnen der Atheist ge-
fallen?»

— «Bense dünkte mich sehr aggresiv.»
— «Was sagen Sie zu seiner Skepsis

allen irrationalen Mächten gegenüber?
Bense konnte unwidersprochen belegen,
wie oft die Religionen gegen die Gesetze der
Menschlichkeit verstießen und wie lang
sie sich gegen wissenschaftliches Denken
sträubten.;-

— «Aber Friedrich Heer hat zurück-
geschlagen. Richtig verstandenes Christ-
sein braucht die Forschung und stellt sie
in den Dienst des Menschen. Die Religio-
nen beginnen doch in zunehmendem Maß
sich um die menschenwürdige Gestaltung
des irdischen Daseins zu kümmern.»

— «Welchen Gewinn haben Sie aus dem
Streitgespräch gezogen?»

— «Offen gestanden, ich begehre weiter
zu diskutieren, weil ich verwirrt bin. Es
wäre für mich leichter gewesen, die eine
oder die andere Partei wäre besiegt und
geschlagen aus dem Studio verschwunden.
So wäre ein Urteil leichter möglich.»

— «Also doch keine Volksmission ...»

Genügt wirklich Humanität?

In seiner Stellungnahme brachte Re-

daktor August E. Holtfer die Bemer-
kung an, man solle darüber nachden-
ken, ob man sich nicht um der Zukunft

willen auf Grundprinzipien der Mensch-
heit, welche für die Menschen aller
Weltanschauungen annehmbar und ver-
bindlich seien, einigen könne. So wie die
Dinge heute liegen, gebe es nur eine
Hoffnung für alle — oder keine. In
diesem Streitgespräch sei die Humani-
tät Siegerin geworden, da sich beide
Lager dazu bekannt hätten. Das sei ein
tröstliches Fazit.

Diese Äußerungen geben viel zu den-
ken, zeigen sie doch klar und deutlich,
daß der Gedanke, die Rettung der Welt
sei ohne Religion möglich und wünsch-
bar, sich immer mehr ausbreitet und
daß gerade unter der sogenannten Elite
der Völker der große Unterschied zwi-
sehen Humanität und Nächstenliebe,
wie sie uns Christus gelehrt, vorgelebt
und mit seinem Erlösertod besiegelt hat,
nicht mehr gesehen werden will. Hu-
manität, was auf deutsch Menschen-
freundlichkeit heißt, verlangt eben
nicht, daß man seinen Nächsten —
auch seinen Feind — lieben muß, wie
sich selbst. In dieser Beziehung besteht
zwischen echt jüdischem Glauben und
der ebenso echten christlichen Lehre
kein Gegensatz; Christus sagte ja
selbst: «Meinet nicht, ich sei gekom-
men, das Gesetz aufzuheben; ich bin
nicht gekommen aufzuheben, sondern
zu erfüllen» (Mt 5, 17). Und ein ander-
mal, als er das große Gebot der Gottes-
und Nächstenliebe erklärte, sagte er;
Das Gesetz hat gesamthaft dieses Gebot
zum Inhalt (Vgl. Lk 5, 33 —- 6, 11).

Der verstorbene große jüdische Theo-
loge und Philosoph Martin Buber hat
ja unwidersprochen darauf hingewiesen,
daß auch die jüdische Auffassung des
Gebotes der Nächstenliebe heute genau
derjenigen des Christentums entspricht.
Übrigens bestätigen alle Evangelisten
diese Tatsache, am eindrücklichsten
Matthäus (22, 36—40) und Lukas (10,
25—37). Und Martin Buber und andere
jüdische Theologen haben gerade in den
letzten Jahren immer wieder darauf
aufmerksam gemacht, daß die glaubens-
starken, frommen Juden stets den For-
derungen des mosaischen Gesetzes, auch
in dieser Beziehung nachzuleben be-

strebt gewesen, deshalb auch von den
Nachbarvölkern ausgelacht worden
seien.

Aber es war bei den Juden in vorchrist-
licher Zeit nicht anders als bei den Chri-
sten.-Die auch dem Menschen innewoh-
nenden instinktmäßigen Naturtriebe, der
Selbsterhaltungs- und der Fortpflanzungs-
trieb, waren bei allzuvielen, sonst gläu-
bigen, stärker als der Glaube und der
Wille zur Haltung der Gebote. Darum
versuchten auch damals schlaue Juden
als Gesetzeslehrer, genau wie heute im
Christentum, mit spitzfindigen Auslegun-
gen der Gesetze, ihrem Triebleben freie
Bahn zu schaffen.

Zukunft ohne Religion?
ZU EINEM STREITGESPRÄCH IM FERNSEHEN
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Es ist aber eine unumstößliche Wahr-
heit, daß die Menschen nur dann in
Freiheit leben können, wenn sie ihr
Triebleben in Schranken halten; daß
ihre Freiheitsrechte dort ihre Grenzen
haben, wo die Freiheitsrechte der Mit-
menschen beginnen. Das mosaische Ge-

setz, die Zehn Gebote Gottes, bedeuten
im Grunde genommen nichts anderes
als die Grenzsteine für die freiheitliche
Betätigung des Trieblebens. Diese
Grenzsteine gelten namentlich auch für
das Erwerbsleben. Und hier ist auch
das große Hindernis, warum das Chri-
stentum bei den nichtchristlichen Völ-
kern so wenig überzeugend wirkt, weil
gerade im Wirtschaftsleben die Christen
versagen.

Der große, heilig lebende indische
Führer Gandhi hat einmal den Aus-
spruch getan, er würde sich sofort da-

für einsetzen, daß sich Indien zum
Christentum hinwende, wenn er fest-
stellen könnte, daß die Christen ihrer
erhabenen Religion nachleben würden.
Leider ist es so, daß die Händler, wei-
ßen Kolonisten, Militärs und Beamten,
die den Missionaren in den unterent-
wickelten Völkern gewöhnlich auf dem
Fuße folgten, die Grundsätze christli-
eher Moral und Sitte mit Füßen traten.
Und ist nicht der Kommunismus die Fol-
ge, daß die Christen sich gerade so im
Wirtschaftsleben verhalten, als ob es
keine christliche Religion, kein ver-
Pflichtendes Gebot der Nächstenliebe
gäbe?

Des Christen Plus im Streitgespräch
Gerade diese betrübenden und be-

schämenden Erscheinungen sollten aber
doch zeigen, daß — wenn die Christen
versagen und unfähig sind zu einem
friedlichen Zusammenleben der Völker,
da sie doch nach ihrem Glauben einem
Gott gegenüber für ihr Verhalten, also
auch im wirtschaftlichen, verantwort-
lieh sind — es mit einem so vagen Be-

griff wie Humanität unmöglich ist, sich
auf die Grundprinzipien des menschli-
chen Zusammenlebens weltweit einigen
zu können. Und wie wäre es schwierig
dafür sorgen zu können, daß diesen
praktisch nachgelebt würde.

Es führt nur ein Weg zum erhabenen
Ziel der Völkerverständigung und des

Weltfriedens, das ist der Weg der selbst-
losen Liebe, wie sie uns Christus ge-
lehrt und vorgelebt hat, auf den Papst
Paul VI. in seiner denkwürdigen Rede
vor der UNO-Generalversammlung hin-
gewiesen hat. Dieser Weg heißt für uns
«gelebtes Christentum auf der ganzen
Linie». Alle christlichen Kirchen haben
ja ihre Gläubigen aufgerufen, der heute
grassierenden egoistischen und materia-
listischen Weltanschauung, zu oft als

Humanismus getarnt, zu entsagen. Man
soll sich allgemein dem christlichen
Idealbegriff, daß wir Menschen aller
Rassen und Bekenntnisse Brüder und
Schwestern und Kinder eines himmli-
sehen Vaters sind, zuwenden.

Nachdem alle großen Naturwissen-
schaftler die Schöpfung — und damit
einen Schöpfer — bejahen, wäre es

sicher auch unsern Intellektuellen zu-
mutbar, sich nicht mit abstrusen Ideen
an der Lösung der zusehends unhaltbar
werdenden menschlichen Beziehungen
zu versuchen, sondern sich dank ihres
Wissens zu bemühen, die Offenbarungs-
lehren einer zeitgemäßen Verwirkli-
chungsmöglichkeit dienstbar zu machen.
Darin liegt das Plus der Christen, daß
ihnen die Wegweisungen des menschge-
wordenen Gottes zur Verfügung stehen.
Christus ist Licht, Weg und Wahrheit.

III. Schon jetzt gangbare Wege
Es ist uns klar, daß die geltenden

kirchlichen Ordnungen eine Zusammen-
arbeit auf praktischer Ebene erschwe-
ren. Wir sind aber der Meinung, daß
schon unter den gegebenen Umständen
eine gemeinsame Seelsorge viel zur Über-
Windung von Schwierigkeiten in bekennt-
nisverschiedenen Ehen beitragen kann.
Eine solche ökumenische Arbeit wird
nicht nur von den kirchlich beauf-
tragten Seelsorgern getragen, sondern
verlangt auch die Mitwirkung aller
jener, die sich aufgrund ihrer beruf-
liehen Ausbildung und Stellung (Psy-
chologen, Soziologen, Mediziner, Juristen
usw.) dem Wohl in Ehe und Familie zu
widmen haben. Dabei sind je nach Si-
tuation und Lebensalter verschiedene
Aufgaben zu unterscheiden:

Zunächst sind schon bei der entfernte-
ren Vorbereitung auf die Ehe in Schule,
Unterricht und bei Studientagungen die
ökumenischen Aspekte zu berücksichti-
gen. Sowohl das, was die Kirchen gemein-
sam zur christlichen Verantwortung in
der Ehe sagen, als auch die Motive ihrer
Vorbehalte gegenüber bekenntnisverschie-
denen Ehen sollen dabei ohne Verzeich-
nung dargelegt werden. Den Umständen
entsprechend mögen auch Fachleute ver-
schiedener Konfessionen konsultiert und
zu gemeinsamer Beratung herangezogen
werden.

Noch wichtiger ist diese Zusammen-
arbeit bei der unmittelbaren Vorberei-
tung auf die Ehe, wenn Christen ver-
schiedener Kirchen einen gemeinsamen
Lebensbund eingehen wollen. Es ist zu
wünschen, daß von Anfang an die ver-
antwortlichen Seelsorger beider Kirchen
benachrichtigt werden. Ihre Aufgabe wird
es sein, die Verpflichtungen gegenüber
der Kirche in taktvoller Weise aufzuzei-
gen und im Blick auf die wesentlichen
Glaubensentscheidungen alles zurückwei-
sen, was auf bloße äußere Rücksichten
oder gar auf Proselytismus hinauslaufen
würde. Die mit einer bekenntnisverschie-
denen Ehe verbundenen Schwierigkeiten

Mit Redaktor Hohler gehen wir ge-
wiß einig, daß es höchste Zeit ist, daß
sich alle Gutgesinnten für die Herbei-
führung eines von allen ersehnten Welt-
friedens einsetzen. Erfolg aber werden
alle die gutgemeinten Bemühungen nur
dann haben, wenn die reichen Industrie-
Völker gewillt sind, zugunsten der ar-
men Entwicklungsvölker echte Opfer
zu bringen, das heißt nicht nur mit hu-
maner Geste etwas vom Überfluß zu
geben, sondern in selbstloser Liebe auch
auf Notwendiges zu verzichten, um da-
durch zu helfen, daß auch unsere far-
bigen Brüder und Schwestern zu einem
menschenwürdigen Dasein gelangen.

Solches gehört im Fernsehen ohne
Angst gesagt! Und dann hätten wir
wertvolle Volksmission, nicht im Pre-
digtton, aber in zeitgemäßer apologe-
tischer Form. Georgres Bemet

sollen auch in diesem Augenblick nicht
verschwiegen werden.

Die Entscheidung über die kirchliche
Form der Trauung verlangt ein volles
Bewußtsein der daraus entstehenden Fol-
gen. Unter den gegenwärtigen Umständen
ist alles zu unterlassen, was zu Mißver-
ständnissen und Verwirrung führen kann.
Eine doppelte Trauung ist zu vermeiden.
Eine aktive Teilnahme der Diener zweier
Kirchen kann erst verantwortet werden,
wenn die betreffenden Kirchen sich über
Sinn und Form einer solchen Teilnahme
einig sind.

In welcher Form die Ehe auch immer
geschlossen wurde, so bleiben die Partner
doch den Seelsorgern beider Kirchen an-
vertraut. Die Eheleute sind daran zu
erinnern, daß sie beide die Verantwor-
tung für die religiöse Erziehung ihrer
Kinder tragen. Diese hat nach einem be-
stimmten Bekenntnis zu geschehen, je-
doch in ökumenischer Offenheit für die
Kirche des bekenntnisverschiedenen El-
ternteils. Die Hauptaufgabe der ökume-
nischen Betreuung besteht darin, den bei-
den Partnern ohne Schaden im Glauben
über die inneren Schwierigkeiten ihrer
Gemeinschaft hinwegzuhelfen. Werden
menschliche Konflikte zu Unrecht auf
das verschiedene Bekenntnis zurückge-
führt, so mögen sich auch hier die Seel-
sorger in ökumenischem Geiste einsetzen.
Als Ziel hat stets zu gelten, daß der ein-
zelne immer mehr aus dem Glauben sei-
ner Kirche lebt, in voller Achtung und
Anerkennung der Glaubensüberzeugung
seines Partners, und daß beide Ehegatten
gemeinsam zu einem immer lebendigeren
Glauben an Christus und seine Botschaft
gelangen. Nur so wird es möglich, daß
die bekenntnisverschiedenen Ehen auch
einen Beitrag zur Annäherung der Kir-
chen leisten.

Von entscheidender Bedeutung ist es

auch, daß die beiden bekenntnisverschie-
denen Eheleute von ihrer Gemeinde brü-
derlich aufgenommen werden. Eine be-
sondere Verantwortung für das Wohl die-
ser Ehen kommt der Verwandtschaft, na-

Gemeinsame Erklärung zur Frage der Mischehen
(Schluß)



396 SCHWEIZERISCHE KIRCHENZEITUNG 1967 — Nr. 31

mentlich den bekenntnisverschiedenen
Eltern und Geschwistern der beiden Ehe-
partner zu. Die Diener der Kirchen ha-
ben auch diesen gegenüber die Aufgabe,
für die Rechte der Glaubensfreiheit bei-
der Partner einzustehen, damit bei auf-
tretenden Eheschwierigkeiten alles un-
terlassen wird, was diese noch verschär-
fen könnte.

Schließlich ist auch jenen, die aus ir-
gend einem Grund die normalen Bezie-
hungen zu ihrer Kirche aufgegeben ha-
ben, durch eine echte ökumenische Be-
treuung zu helfen. Die erste Aufgabe be-
steht darin, dem vereinsamten Gläubigen
den Weg zur Wiedergewinnung der Ge-
meinschaft mit seiner Kirche aufzuzeigen.

Diese Vorschläge stellen an die Seel-
sorger der einzelnen Kirche große Anfor-
derungen. Der Grundsatz der Gegenseitig-
keit, der für das gemeinsame Gespräch
maßgebend ist, muß sich auch auf diesem
Gebiet der Zusammenarbeit bewähren.
Wir empfehlen die hier gegebenen Anre-
gungen einer wohlwollenden Aufnahme,
indem wir zugleich die Initiative aner-
kennen, die in der aufgezeigten Richtung
schon manchenorts ergriffen wurde.

IV. Weitere Aufgaben

Die gegenwärtigen Vorschriften und
rechtlichen Normen, welche die bekennt-
nisverschiedenen Ehen betreffen, befrie-
digen nicht. Wir sind bereit, uns dafür
einzusetzen, daß in dieser Beziehung bes-
sere Verhältnisse für das Zusammenleben
der Kirchen geschaffen werden. Ein ech-
ter Fortschritt kann durch gemeinsame
Arbeit und in brüderlichem Gespräch er-
zielt werden. Folgende Punkte seien zur
gegenseitigen Besinnung und zum weite-
ren Studium in kirchlichen Gremien vor-
gelegt:

1. Alle Kirchen haben vor Gott und vor
der Welt eine gemeinsame Verantwor-
tung für die Glaubwürdigkeit christlicher
Eheschließung und ihrer kirchlichen
Form. Angesichts der heutigen Situation
ist zu prüfen, welche Anforderungen sich
aus dem Worte Gottes für eine christ-
liehe Ehe ergeben, die nicht schon in der
rein natürlichen Ordnung begründet oder
von staatlichen Gesetzen vorgeschrieben
sind.

Theologische Bücherei
Der Christian Kaiser Verlag München

gibt unter dem Titel: «Theologische Bü-
cherei» «Neudrucke und Berichte aus dem
20. Jahrhundert» heraus. Aus der Samm-
lung liegen die Nummern 28, 31 und 37
zur Besprechung vor.

Seeberf/, AZ/?*ed: De?' KatecTiismws der
t/rc7i)'i.sfewfteit, 1866, 281 Seiten. Das Werk
Seebergs ist 19C3 erschienen und liegt
hier in unverändertem Nachdruck vor.
Der Verfasser bearbeitet die «Wege» als
Ausdruck der Sittenlehre, die Glaubens-
formein in ihrer Entstehung und Bedeu-
tung und endlich die Taufe und ihre Um-
stände als christliche Aufnahmefeier. In
einer sehr differenzierten Einführung
zeichnet Ferdinand Hahn Leben und
Werk des Verfassers, nimmt kritisch dazu
Stellung und zeigt, wie das Studium der
einschlägigen Fragen bis in unsere Zeit
weiter gediehen ist. Die wertvolle Quel-
lenforschung Seebergs wird in diesen Fra-
gen grundlegend bleiben, die Hypothesen
über die Taufe, sind wohl zu kühn gewe-

2. Wir betrachten es als gemeinsame
Aufgabe, die gegenseitige Anerkennung
aller in unseren Kirchen geschlossenen
Ehen, auch der bekenntnisverschiedenen,
anzustreben. Zu untersuchen ist, wie-
weit die Anerkennung der Gültigkeit der
in einer anderen Kirche geschlossenen
Ehe von einer Übereinstimmung in der
Lehre und von einem Minimum gemein-
samer Ehedisziplin abhängt. Schon jetzt
anerkennt die römisch-katholische Kirche
die evangelische, die christkatholische
und die orthodoxe Trauung als vollgül-
tig für die Gläubigen dieser Kirchen. Sie
hat ferner auch die Gültigkeit der in
einer orthodoxen Kirche geschlossenen
Ehen zwischen römisch-katholischen und
orthodoxen Brautleuten anerkannt. Die
Anerkennung der Gültigkeit der in einer
andern Kirche geschlossenen bekenntnis-
verschiedenen Ehen hindert indessen die
betreffenden Kirchen nicht, über deren
Erlaubtheit besondere Vorschriften zu
erlassen.

3. Ein weiterer Schritt hängt von der
Beantwortung der Frage ab, welche Be-
dingungen erfüllt sein müßten, damit die
römisch-katholische Kirche auch die be-
kenntnisverschiedene Ehe eines römisch-
katholischen Christen, dessen Trauung in
der christkatholischen oder evangelischen
Kirche erfolgt, als gültig anerkennen
kann. Zu erwägen ist, ob für eine solche
Anerkennung vorläufig nicht folgende
Voraussetzungen genügen: daß beide
Ehegatten in anerkannter Form getauft
sind, kein kirchliches Ehehindernis vor-
liegt, beide Brautleute nicht von einem
noch lebenden Ehegatten geschieden sind
und sich auf alle Fälle verpflichten, ih-
rem Partner die Treue zu halten «bis daß
der Tod sie scheidet». Diese Punkte be-
deuten keine Einschränkung der evange-
lischen oder christkatholischen Traupra-
xis. Sie beziehen sich nur auf die Aner-
kennung der Gültigkeit dieser Ehen durch
die römisch-katholische Kirche.

4. Auch in einer bekenntnisverschiede-
nen Ehe haben beide Partner gemeinsam
ihre Kinder zu überzeugten Christen zu
erziehen. Diese Erziehung kann nicht
außerhalb eines bestimmten Bekenntnis-
ses geschehen. Die römisch-katholische
Kirche und auch einige andere Kirchen
werden überprüfen müssen, ob und wie

sen und heute überholt. Man bedauert,
daß in den Darlegungen Hahns die fran-
zösischen Arbeiten nicht berücksichtigt
sind. Das Buch behält für die Geschichte
der neutestamentlichen Exegese seinen
dokumentarischen Wert.

Vieïftawer, PftiZipp: Aa/sätze zî<»i Nene»
Tesfamewt, 1965, 282 Seiten. Der Sammel-
band enthält 10 verschieden große Auf-
sätze von 1950—1985 über neutestament-
liehe Fragen, von denen bis anhin nur
«Tracht und Speise Johannes des Täu-
fers» unveröffentlicht geblieben ist. Die
Arbeiten sind teils exegetischer Natur,
wie jene über das Benediktus, andere vor-
wiegend theologisch, wie jene über Pau-
linismus, die, Christologie bei Markus und
über den Menschensohn. Geschichtlich ist
die Abhandlung über das Thomasevange-
lium. Vorwiegend aber sind es Diskus-
sionen mit zeitgenössischen Autoren. Im
allgemeinen zeichnet den Verfasser ein
echtes kritisches Gespür aus. Er wirkt
somit anregend, wenn man in vielen
Punkten auch mehr traditionellen Auf-
fassungen verhaftet bleiben kann.

die Verpflichtung zur konfessionellen
Kindererziehung Voraussetzung für diè
kirchliche Trauung bekenntnisverschiede-
ner Ehen sein soll und darf. Die Grund-
sätze der Konzilserklärung über die reli-
giöse Freiheit sind dabei sorgfältig zu
bedenken und zur Geltung zu bringen.
Die Exkommunikation eines römisch-
katholischen Ehegatten, der ohne Dispens
in eine nichtkatholische Kindererziehung
einwilligt, ist eine Frage der römisch-
katholischen Kirchendisziplin. Es würde
jedoch der Annäherung der Kirchen we-
sentlich dienen, wenn eine Änderung die-
ser Verordnung in Erwägung gezogen
würde.

5. Wir halten es für angezeigt, vor der
Trauung eines bekenntnisverschiedenen
Paares von beiden Partnern die Zusiche-
rung zu verlangen, Glauben und Gewissen
des andern zu achten und ihn in der Aus-
Übung seines konfessionellen Lebens in
nichts zu hindern. Ferner ist es ihre
Pflicht, jeden Angriff auf die Konfession
des Partners, auch von dritter Seite, ab-
zuwehren, besonders wenn er anläßlich
der Kindererziehung erfolgen sollte.

6. Die kirchliche Trauung ist weder
eine Selbstverständlichkeit noch eine rein
äußere Zeremonie. Sie stellt die Braut-
leute vor eine ernste Entscheidung. Wir
befürworten deshalb die Intensivierung
des Trauunterrichtes für alle Brautleute,
ob sie gleicher oder verschiedener Kon-
fession seien.

Wir unterstützen alle Bemühungen um
eine sachliche und gründliche Erforschung
und Prüfung der Probleme, welche uns
im Dienste der Verwirklichung und För-
derung der christlichen Ehe heute ge-
meinsam aufgetragen sind. Auch fordern
wir die bestehenden Gesprächskommissio-
nen auf, ihre Arbeit für ein vermehrtes
ökumenisches Zeugnis unserer Kirchen
fortzusetzen.

Für den Vorstand des Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbundes:

A. Laiiancfti/, Präsident
Der Beauftragte für ökumenische Fra-

gen der römisch-katholischen Bischofs-
konferenz der Schweiz:

F. C/iarrière, Bischof
Für die christkatholische Kirche der

Schweiz: £7. Kürt/, Bischof
fK/PAt

KäfeZer, ATarfi«: Aw/sätze zur Bibel-
/rage, 1987, 296 Seiten. Die Schriften von
Martin Kähler stammen aus den Jahren
1896—19C2 und sind hier gegenüber einer
Ausgabe von 1907 etwas in der Schrei-
bung modernisiert. Im Vorwort skizziert
Ernst Kähler, der Herausgeber dieses
Bandes, den Werdegang der hier nach-
gedruckten Gelegenheitsschriften und
gibt einige Hinweise über die späteren
Diskussionen, zu denen sie Anlaß wurden.
Die Aufsätze selber fallen in die große
Streitperiode zwischen Bibel und Ratio-
nalismus, und es ist pikant, von einem
damaligen, bibel- und offenbarungsgläu-
bigen Protestanten alle Ideen diskutiert
und vielfach abgelehnt zu sehen, die heu-
te wieder in vielen Kreisen hoch aktuell
geworden sind. Allerdings ist zu sagen,
daß der altmodische und oft verschach-
telte Stil schwer zugänglich ist und daß
die katholischen Belange vielfach nur
äußerlich angegangen und verständnislos
abgewertet sind. Heute liegen die Dinge
anders, und es ist gut so.

Dr. P. Barnabas Stejert, OSB
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Aus dem Leben der Ostkirchen

Um die Neubesetzung des
Patriarchenstuhles von Alexandrien

Der ehemalige griechisch-orthodoxe
Patriarch von Alexandrien, Christopho-
rus, ist am 24. Juli 1967 im Alter von 91

Jahren in Athen gestorben. Er war schon
im Vor.iahr aus Gesundheitsrücksichten
von seinem Amt als Patriarch von Ale-
xandrien zurückgetreten. Unter den Kan-
didaten für seine Nachfolge wurden mehr-
fach der zyprische Präsident, Erzbisohof
Makarios, und der Erzbischof von Rhodos,
Spiridon, genannt. Der Patriarchenstuhl
von Alexandrien ist noch immer nicht
besetzt, nachdem kürzlich der kompli-
zierte Wahlvorgang auf Verfügung des
ägyptischen Kultusministeriums vorläu-
fig unterbrochen wurde. Der Grund für
diese Maßnahme ist, daß das Ministerium
die neuen Forderungen der 20 000 ara-
bisch-stämmigen Gläubigen eingehend
prüfen will. Die arabisch-sprachigen Glau-
bigen, die sich der Sympathie der Regie-
rung erfreuen, fordern die Kontrolle der
Hälfte aller Einkünfte des Patriarchats,
die Einführung des Arabischen als offi-
zieller Kirchensprache, zwei arabische
Metropoliten für Kairo und Alexandrien
sowie die Verdoppelung ihrer Vertreter
bei der Patriarchenwahl. K. P.

Offene Fragen zwischen Athen
und Istanbul bereinigt

Der neue orthodoxe Erzbischof von
Athen und Primas der Kirche von Grie-
chenland, Hieronimos, hat dem Ehren-
Oberhaupt der Orthodoxie, Patriarch
Athenagoras in Istanbul, im Juni einen
dreitägigen Besuch abgestattet. Die Ge-
spräche im Phanar werden von beiden
Seiten als sehr bedeutsam und erfolg-
reich bezeichnet. Die offenen Fragen zwi-
sehen dem Patriarchat und der Kirche
Griechenlands, die vor allem in der strikt
ablehnenden Haltung des bisherigen grie-
chischen Primas Chrisostomos gegenüber
den ökumenischen Initiativen Athenago-
ras begründet lagen, konnten bereinigt
werden. Das ökumenische Patriarchat
und die Kirche von Griechenland werden
dem Vernehmen nach künftig gegenüber
allen Problemen der Orthodoxie und der
Christenheit eine einheitliche Haltung
einnehmen.

Der ökumenische Patriarch Athena-
goras hat im Verlauf einer Zeremonie
im ökumenischen Patriarchat mitgeteilt,
daß ein Synod seine geplanten Reisen
nach Moskau, Belgrad, Bukarest, Sofia
und Athen gebilligt hat. Ein Termin für
diese Reisen steht noch nicht fest.

C U R S U M C O N S U M M AVER U N T

Chorherr Alfons Gay-Crosier, Pfarrer in
Verossaz

Am 29. April 1967 wollte die Haushal-
terin im Pfarrhaus zu Verossaz (VS)
ihren Pfarrherrn zum Abendessen rufen.
Er gab jedoch keine Antwort: Sie fand
ihn leblos in seinem Lehnstuhl. Der her-
beigerufene Arzt konnte nur noch den
Tod feststellen. Die Schreckensnachricht
verbreitete sich sogleich im ganzen Dorf.

Alfons Gay-Crosier wurde am 15. Au-
gust 1894 in Finhaut im Tal der Trient
geboren. Nach Abschluß der Primär-

schule in seiner Heimatgemeinde besuch-
te er das Kollegium der Chorherren vom
heiligen Augustinus in St. Maurice. Am
26. April 1915 trat er in den Orden der
regulierten Augustiner-Chorherren von
St. Maurice ein, begann das Noviziat
dieser Ordensgemeinschaft und wurde
am Ostermontag des Jahres 1921 zum
Priester geweiht. Als Vikar wirkte er
zehn Jahre lang in der weit verzweigten
Pfarrei Bagnes, die zum Bistum Sitten
gehört. Er war einer der ersten Walliser
Priester, die die moderne Technik auch
in der Seelsorge verwendeten und ihre
Schäflein mit dem Motorrad besuchten.
Im Jahr 1931 wurde er zum Prior und
Pfarrer von Vétroz gewählt, wo er 20
Jahre segensreich wirkte.

Im Jahr 1951 übernahm er die leichtere
Pfarrei Verossaz, einen oberhalb von
Massongex gelegenen Ort. Als guter Sän-
ger stellte er seine Fähigkeiten bereits
in Bagnes wie auch in Vétroz und
Verossaz in den Dienst des gregoriani-
sehen Choralgesanges. Leider machte ihm
nun in Verossaz seine angegriffene Ge-
sundheit sehr zu schaffen, so daß er
wiederholt das Spital aufsuchen mußte.
Deshalb gedachte er in letzter Zeit, sich
aus der Seelsorge heim ins Kloster, in
die Abtei nach St. Maurice, zurückzuzie-
hen. Dort wollte er sich ganz der Be-
trachtung und dem Gebet als Ordens-
mann widmen. Gott hat jedoch anders
entschieden und ihn mitten aus seiner
priesterlichen Tätigkeit heraus zu sich
gerufen.

Alfons Gay-Crosier stand in seinem
73. Lebensjahr und im 46. Priesterjahr,
als ihn der Tod überraschte. Seiner Or-
densgemeinschaft, seinen Pfarrkindern,
Freunden und Bekannten hinterläßt er
das Andenken eines seeleneifrigen Prie-
sters, eines tieffrommen Ordensmannes,
gewissenhaften Beters und samaritani-
sehen Gastgebers. Gottes ewiger Lohn
werde ihm dafür zuteil. Ferdinand Bre#?/

Pfarrer Peter Heizmann, Grächen

Am Sonntag, den 30. April 1967, als in
der Pfarrei Grächen (VS) die Erstkom-
munion gefeiert werden sollte, fand man
Pfarrer Heizmann tot im Bett auf. Er
stammte aus dem Dorf Visperterminen
(VS), wo er am 29. Dezember 1915 gebo-
ren wurde. Nach dem Besuch der Primär-
schule in seinem Heimatdorf und des
Kollegiums in Brig absolvierte er sein
theologisches Studium im Priesterseminar
in Sitten. An seinem Namenstag, dem
Feste der Apostelfürsten Peter und Paul
des Jahres 1941, wurde er zum Priester
geweiht. Er begann sein priesterliches
Wirken in der kleinen Bergpfarrei Er-
gisch, wo er bis zum Jahr 1950 tätig war.
Anschließend wirkte Pfarrer Heizmann
17 Jahre lang in der aufstrebenden Ge-
meinde Grächen. Viele Jahre besorgte er
das Kassieramt der Diözesan-Priester-
hilfskasse. Auf Wunsch seiner Angehö-
rigen fand das Begräbnis in seiner Hei-
matgemeinde Visperterminen statt. Viele
seiner Pfarrkinder aus Ergisch und Grä-
chen erwiesen zusammen mit über 100
Mitbrüdern aus dem deutschen und fran-
zösischen Teil des Bistums ihrem Seel-
sorger die letzte Ehre. F. B.

P. Paul Keller OSB, Mariastein

Allzu früh nach menschlichem Ermes-
sen ist P. Paul Keller am vergangenen
7. Mai im 48. Lebensjahr heimgegangen.

Dem Spätberufenen war es nicht ver-
gönnt gewesen, während eines ganzen
Jahrzehnts als Priester zu wirken. Darum
hat auch sein Tod im Konvent von Ma-
riastein eine schmerzliche Lücke gerissen.

P. Paul Oskar Keller erblickte das
Licht der Welt am 2. April 1920 in Lu-
zern. Er war das einzige Kind seiner El-
tern. Sein Vater war Angestellter der
Bierbrauerei Eichhof AG. Eine tiefreli-
giöse Erziehung lenkte ihn schon früh
auf seine spätere Berufung hin. Schon in
der Sekundärschule war es sein sehn-
lichster Wunsch, einmal Priester zu wer-
den. Als Mitglied und Gruppenführer von
Jung-St.-Paul und später der Jungwacht
stellte er gern seine Kräfte in den Dienst
der Pauluspfarrei Luzern. Wie gern hätte
er in diesen Jahren das Gymnasium be-
sucht als Vorbereitung auf seinen Beruf.
Aber sein Vater hatte andere Pläne mit
dem einzigen Sohn. Der sehr talentierte
Schüler besuchte das Lehrerseminar in
Hitzkirch, wo er auch das Primarlehrer-
patent erwarb. Nach einigen Jahren
Schulpraxis entschloß er sich zum Wei-
terstudium an der Universität Freiburg
i. Ue.

Im Jahre 1947 übernahm er für ein
Jahr eine Lehrstelle am Kollegium Alt-
dort", wo er moderne Sprachen, Mathema-
tik und Musik lehrte. Die Musik spielte
überhaupt im Leben von P. Paul eine
große Rolle. Violine und Klavier waren
die Instrumente, die er sehr gut he-
herrschte und viele Herzen damit er-
freute. Dieses «Kollegijahr» war für ihn
eine Art Praktikum, aher es sollte seinem
bisherigen Leben eine neue Wendung ge-
ben. Hier erging an ihn der Ruf des
Herrn zum Ordensstand und zum bene-
diktinischen Leben. Am liebsten wäre er
sogleich in Mariastein eingetreten. Aber
so weit war es noch nicht. Er sollte
zuerst seine Studien als Mittelschulleh-
rer abschließen, was im Jahr 1951 in
Freiburg geschah. Nun wagte er mit
Freuden, aber auch mit manchen Schwie-
rigkeiten den großen Schritt von der
Welt ins Kloster. Am 3. April 1951 wurde
er in Mariastein eingekleidet und ein
Jahr später machte er als glücklicher
Fr. Paul die Profeß. Jetzt durfte er sogar
nach Rom gehen, um an der internationa-
len benediktinischen Hochschule Sant An-
selmo Philosophie zu studieren und sich
im Latein und Griechisch noch besser aus-
zubilden. In Mariastein folgte darauf das
Theologiestudium. Nach langen Jahren
sah er sich endlich am Ziel seiner Wün-
sehe. Am 4. August 1957 empfing er durch
Bischof Franziskus von Streng die heilige
Priesterweihe. Wenige Tage später feierte
er in der Wallfahrtskirche Mariastein
das erste heilige Meßopfer und in Horw
die Heimatprimiz, wohin seine Eltern un-
terdessen gezogen waren.

Nach Vollendung des Theologiestu-
diums ging es mit geschwellten Segeln
und voll Begeisterung in die Seelsorge,
die P. Paul mit dem monastischen Leben
ausgezeichnet zu verbinden verstand. Sein
Tätigkeitsfeld wurde aber nicht das Kol-
legium Altdorf, wo er den Benediktiner-
orden kennen und lieben gelernt hatte,
sondern Mariast ein, wo es an Arbeit nicht
fehlte, und wo man einen Organisten
dringend brauchte. Das tägliche Chor-
gebet, das mehrere Stunden in Anspruch
nimmt, der Dienst an der Orgel und Wall-
fahrt und das Amt eines Gastpaters nah-
men ihn voll in Anspruch. Zudem ließ
er sich bei Musikdirektor Schaller in
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Basel noch weiter in der Kirchenmusik
und im Orgelspiel ausbilden. Ein beson-
derer Wesenszug seiner Persönlichkeit
war die sprichwörtliche Güte. Diese Ei-
genschaft prädestinierte ihn geradezu
zum Gastpater. Er war auch ein vielge-
suchter Beichtvater und Berater. Dazu
war er neben der Musik sehr interessiert
an deutscher Lyrik und Sprachen ganz
allgemein, besonders Französisch und
Italienisch. Leider schonte er seine Kräfte
zu wenig, arbeitete halbe Nächte hin-
durch und verausgabte sich zu viel und
zu früh.

In der Fastenzeit dieses Jahres befiehl
ihn eine schwere Blutkrankheit, der man
im Spital umsonst zu steuern suchte.
Wenn es ihm wegen der vielen Bluttrans-
fusionen einige Zeit besser ging, hoffte
und hoffte er immer wieder, geheilt zu
werden und weiter im Dienste Gottes
arbeiten zu können. Aber Gott forderte
von ihm das Opfer seines Lebens. So gab
P. Paul am Sonntag nach Christi Hirn-
melfahrt, gottergeben und fromm, wie er
gelebt, seine Seele in die Hände des
Schöpfers zurück. Unter großer Anteil-
nähme von Seiten der Geistlichkeit und
des Volkes wurde am 10. Mai 1967 seine
irdische Hülle in der Gruft der Basilika
von Mariastein beigesetzt. Das erhebende
Requiem von Abt Basilius und der 10
Konzelebranten klang feierlich und tröst-
lieh zugleich durch die Wallfahrtskirche.
Wir aber hoffen und beten, daß die gü-
tige Seele des heimgegangenen Mitbru-
ders bald die Anschauung Gottes ge-
nießen dürfe. P. Pap/ieieZ ffasZer, OSB

Neue Bücher

Goddijn, Hans und Walter: Sichtbare
Kirche, Ökumene und Pastoral. Einfüh-
rung in die Religionssoziologie. Wien,
Freiburg, Basel, Verlag Herder, 1987, 313
Seiten.

Die durch ihre Publikationen internatio-
nal bekannten Verfasser dieser aus dem
Niederländischen übertragenen Religions-
Soziologie verdienen auch in der Schweiz
Beachtung. Sie haben es verstanden,
ihre umfassenden religionssoziologischen
Kenntnisse in ebenso klarer wie konzen-
trierter Form darzubieten. Im ersten Teil
werden die Anliegen und die Methoden
der Religionssoziologie begründet und
prägnant abgegrenzt, gegenüber den Zie-
len und Verfahren anderer Wissensgebie-
te. Ernsthafte religionssoziologische Un-
tersuchungen setzen eine hinreichende
Kenntnis der allgemeinen Soziologie vor-
aus. Als empirische Wissenschaft fällt sie
keine Werturteile und nimmt die Normen,
Regeln, Rechte und Pflichten der Reli-
gionsgemeinschaften als Gegebenheiten hin,
untersucht jedoch beispielsweise die Ent-
stehung und Wirkung der Verhaltens-
regeln. Sie eruiert und untersucht gesell-
schaftliche Tatbestände und Probleme,
die für die Religionsgemeinschaften von
Bedeutung und Interesse sind. Das reli-
giöse Leben jedes Volkes ist immer auf
irgendeine Weise gesellschaftlich geprägt
und daher leistet die Religionssoziologie
einen wertvollen Dienst, wenn sie er-
kennbar macht, was in gesellschaftlicher
Hinsicht ist und geschieht. Dabei ist zu
beachten, daß soziologische Problemstel-
lungen sich nicht theologisch, und theolo-
gische Fragen sich nicht soziologisch lö-
sen lassen. Mit Scharfblick werden die

Tatsache und das Problem der Institutio-
nalisierung religiöser Aktivität erkannt
und als gesellschaftliche Gegebenheiten
einer sorgfältigen Analyse unterzogen.
So kommt die Wirklichkeit der religiösen
Institution in überraschend zahlreichen
Aspekten zur Geltung. Bedeutung, Funk-
tion und Wirkungen der gesellschaftli-
chen Erscheinungsform werden klar er-
kannt und gleichsam handgreiflich dar-
gestellt. Auch im 2. Teil werden mit be-
wundernswertem pastoralem Verständnis
eine Fülle von aktuellen Erkenntnissen
dargeboten, die insbesondere den führen-
den Männern der Kirche relevant sein
dürften. Jedenfalls sei dieses Werk emp-
fohlen den wissenschaftlich Interessier-
ten, die im Begriffe sind zu verstehen,
daß auch religiöse Institutionen keine un-
veränderlichen Selbstverständlichkeiten
sind und daß jeder Gestaltwandel der
gesellschaftlichen Wirklichkeit weitrei-
chende Folgen haben kann.

Dr. Jose/ BZeß, St. GaZZen

Kuitert, Harminus Martinus: Gott in
Menschengestalt. München, Christian Kai-
ser Verlag, 19S7, 252 Seiten.

Aus einer holländischen Dissertation
von 1962 an der Theologischen Fakultät
der Freien Universität Amsterdam ist mit
den nötigen Anpassungen und Kürzun-
gen die vorliegende deutsche Ausgabe
entstanden.

Eine Dissertation als Vorstoß in Neu-
land stellt immer Anforderungen an den
Leser, doch scheint der vorliegende Text
nicht nur aus diesem Grunde, sondern
auch wegen der Vielfalt der angegange-
nen Probleme das Studium ganz beson-
ders hart zu machen. Das Problem der
Anthropomorphismen der Bibel wird hier
exegetisch, historisch und theologisch an-
gegangen und von den verschiedensten
Seiten durchleuchtet und manchmal viel-
leicht auch verdunkelt. Die Grundfrage
scheint dahin zu gehen, wie überhaupt
menschliche Ausdrücke Aussagen über
Gott beinhalten können. Exegetisch stellt
sich daher das Problem, ob Gott körper-
lieh oder geistig verstanden worden sei,
geschichtlich, woher die Gegner der bibli-
sehen Anthropomorphismen ihr geistiges
Gottesbild bezogen haben, von dem aus
sie die biblische Redeweise ins Spirituelle
verflüchtigten. Die theologische Frage aber
oszilliert zwischen Thomas mit seiner
analogen Gotteserkenntnis und Karl
Barth mit seiner kantianischen Ableh-
nung jedes rationellen Schrittes von der
empirischen Erkenntnis zur Schlußfol-
gerung auf ein geistiges Sein. Die Mittel-
Stellung des Verfassers geht dahin, daß
unsere Gotteserkenntnis jene des sich in
menschlicher Weise offenbarenden Gottes
darstellt, der uns durch das «Gekannt-
sein» nahe ist. Wer weniger problematisch
und unbeschwert wie die heiligen Schrift-
steller selber von Gott in menschlicher
Weise redet, ohne je sein «Anderssein»
zu vergessen oder herabzumindern, wird
beim Lesen der Schrift das in menschli-
eher Weise gesprochene Wort leichter
sublimieren. Anders ist die Frage, wie
tief die Gotteserkenntnis in den verschie-
denen Stadien der Offenbarung jeweils
vorhanden war. Und endlich wieder an-
ders die philosophische Frage von der
verstandesmäßigen Erkenntnis des Uber-
sinnenfälligen, die wir vielleicht besser
getrennt von der Bibel angehen würden.
Die ungeheure Arbeit des Verfassers, die
für philosophisch und exegetisch vorbe-

Personalnachrichten

Bistum Chur

SeeZsorgrsposten /ür die Nettpriesfer 1967

Es erhielten die bischöfliche Sendung:
Am/ der ZUawr Guido von Zürich (St. An-
ton), als Vikar in Uster; Capa-wZ Leo von
Tersnaus GR, als Vikar in Disentis; /fen
Fridolin von Winterthur, als Vikar in St.
Katharina, Zürich; Riedo Umberto von
Rheinau ZH, als Vikar in Chur; ScZiwster
Georg von Oberauerbach/Deutschland, als
Vikar in Rüti ZH; Spät» Alois von Sattel
SZ, als Professor im Kollegium Maria-
Hilf, Schwyz; VieZi Jakob von Vais GR,
als Vikar in Adliswil ZH; Zimmermann
Hubert von Visperterminen VL, als Vikar
in Altdorf UR; Zimmermann Theo von
Stans NW, als Vikar in Dietikon.

(Wir ttninscZien nnd er/ZeZien unseren
Neupriesfern zu iZirem WirZce» au/ dem
ersten SeeZsorjrsposten Gottes reichsten
Sepen.)

reitete Leser viele Anregungen bieten
kann, sei aber voll anerkannt.

Dr. P. Barnabas Steiert, OSB

Helmer Hans: Ist das noch katholisch?
Aus dem Niederländischen übersetzt, be-
arbeitet und ergänzt von J. U. Hardt.
Mainz, Matthias-Grünewald-Verlag, 1968.
91 Seiten.

Manche Neuerungen in der katholischen
Kirche sind umstritten. Aber hier gilt
noch mehr als anderswo, daß nur ein
ehrliches Gespräch zwischen den Grup-
pen die Risse nicht zu groß werden läßt.
Wer zu diesem Gespräch einlädt oder ein
solches leitet, tut der Kirche einen Dienst.
Das ist auch die Absicht des Verfassers
des vorliegenden Büchleins. Selber auf
der Seite der «Fortschrittlichen» stehend,
sucht er das «alte» zu verstehen und das
Neue zu begründen. Er will niemand zu
nahe treten. Er legt einige besonders dis-
kutierte Themen dar, wie das «Praktizie-
ren», die Ökumene, den Sündenbegriff,
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die Einordnung des Sexuellen, die Beichte.
Besondern Wert legt er darauf zu zeigen,
daß «die neue Richtung» eigentlich die
alte des Evangeliums selbst sei. Natür-
lieh geht es dabei nicht ab, ohne einigen
Staub wegzuwischen, «der den Glanz der
Frohbotschaft verdunkelt».

RwdoZ/ Gaciient

Kurse und Tagungen

3. Theologisch-pastoraler Kurs für den
Seelsorgsklerus im Priesterseminar

St. I.uzi, Chur

(Wiederholung des Kurses
vom 3. bis S. April 1967)

Beginn: Montag, 21. August abends.
Schluß: Samstag, 26. August mittags. Für
die Vormittage sind je zwei Referate vor-
gesehen; am späten Nachmittag findet

darüber eine Aussprache statt. Am Don-
nerstagnachmittag führt ein Ausflug in
die nähere und weitere Umgebung von
Chur zur Besichtigung moderner Kirchen.
Interessenten erhalten auf Wunsch ein
detailliertes Programm. Der Kurs ist Fra-
gen der atl. und ntl. Einleitung und Exe-
gese gewidmet. Die Themen der einzelnen
Referate sind veröffentlicht in «SKZ»
Nr. 12 vom 23. März 1967, Seite 154. —
Letzter Anmeldetermin: 15. August 1967.

Korrespowdew^adresseTheologisch-pasto-
raier Kurs, Priesterseminar St. Luzi, 7000
C/i»r.

Fachgruppe der Pfarrhelferinnen SVKSA

Es ist vielleicht dem Pfarrklerus noch
zu wenig bekannt, daß die Katechetin-
nen, Pfarrei-Fürsorgerinnen, Pfarrei-
Sekretärinnen in der Fachgruppe der
Pfarreihelferinnen zusammengeschlossen
sind. Jedes Jahr kommen sie zu einer

Tagung zusammen, um die Erfahrungen
in ihrer Arbeit auszutauschen und neue
Anregungen zu empfangen. Ein Zusam-
menschluß ist für die Einzelnen wie
auch für ihre Arbeit in der Pfarrei von
großem Nutzen. Auch hier gilt das Wort:
«Weh dem, der allein ist.» Die Zukunft
wird die Arbeit der Pfarreihelferinnen
noch in größerem Maße in Anspruch neh-
men als es bis jetzt der Fall war.

Wir möchten die Pfarrherren ersu-
chen, ihre Helferinnen auf die Fach-
gruppe der Pfarrhelferinnen aufmerksam
zu machen und sie zum Beitritt zu er-
muntern. Die diesjährige Tagung findet
Montag, den 18. September 1967, in der
Paulusakademie in Zürich statt. Tftema:
Die Pfarrhelferin in der Kirche der Zu-
kunft. Leiter der Tagung: P. A. Schaer,
Arbeitsstelle für Pastoralplanung. Anmel-
düngen sind zu richten an Regens Emil
Specfcer, Priesterseminar, Kapuzinerweg
2, 6000 Lw^ern.

Kleiderservice
Jetzt ist die Zeit, da Sie
die Kleider, welche an
kühleren Tagen getragen
werden, uns zum überho-
len schicken sollten. Wir
besorgen das chemische
Reinigen wie auch die
Reparaturen, so daß Sie
Ihre Kleider wiederfrisch
und instand gestellt im
Kasten finden, wenn der
Sommer vorüber ist.

53TAILOR
6000 Luzern, Frankenstra-
ße 9, Telefon 041 2 03 88.

Gesucht selbständige

Haushälterin
zu geistlichem Herrn in
die Ostschweiz. Offerten
unter Chiffre 4059 an die
«SKZ» oder Telefon (071)
87 12 65.

1
L1CHÉS
ALVANOS
TEREOS
EICHNUNGEN
ETOUCHEN
HOTO

ALFONS RITTER+CO.
^

Glasmalerg.5 Zürich 4 Tel. (051) 252401 ^

S
Buchhandlungen Luzern

Neue Standardwerke

Die Kirche in der Welt von heute

Kommentar zur Pastoralkonstitution «Gaudium et
Spes». Herausgegeben von G. Barauna, deutsche Bear-
beitung von Viktor Schurr. Leinen, Fr. 52.—.

Die Autorität der Freiheit
Gegenwart des Konzils und Zukunft der Kirche im
ökumenischen Disput. Herausgegeben von Johann
Christoph Hampe. Drei Bände. Soeben erschien Band
2, Leinen, Fr. 54.25.

Johannes B. Bauer.

Bibeltheologisches Wörterbuch

Dritte, wesentlich erweiterte und revidierte Auflage.
Zwei Bände, Leinen, Fr. 100.—.

Sakristeiartikel
— Rauchfaßkohle: extra

hart, Karton zu 200

Würfel
— Blitzkohle: mit

Streichholz anzündbar,
Karton zu 10O Würfel

— Weihrauch: 4 ausge-
wählte Sorten

— Ewiglichtöl: feinst raf-
finiert, Plastikbehälter
zu 5 Liter

— Ewiglichtblöcke: litur-
gisch, Brenndauer, je
nach Größe 5—9 Tage

— Anzündwachs: tropf-
irei, Rodel 2,7 m lang

Fachmännische Bedie-
nung — Rasche Bedie-
nung bei :

ARS PRO DEO

STRÄSSLE LUZERN

b.d. Hofkirche 041.'2 33 18

Pfarrhaushälterin
sucht Stelle zu geistli-
chem Herrn. Selbständi-
ger Posten wird ge-
wünscht. Ostschweiz und
Graubünden bevorzugt.
Eintritt nach Vereinba-
rung. Offerten unter
Chiffre 4060 an die «SKZ».

Sörenberg — Hotel Mariental Restaurant

Beliebtes Ziel für Vereine und Gesellschaften.

Liegt an der Panoramastraße Sörenberg—Gis-
wil. Gepflegte Küche. Höflichst empfiehlt sich

J. Emmenegger-Felder, Telefon 041 - 86 61 25

Kirchenglocken-Läutmaschinen
System Muff

Neuestes Modell 1963 pat.
mitautomatischerGegenstromabbremsung

Joh. Muff AG, Triengen
Telefon (045) 3 85 20



Holzwurm-Bekämpfung der Dachstühle von Kirchen mit

MERAZOL
Heilung und Schutz des Holzes für die Dauer von Jahrzehnten. Verlangen Sie
bitte Besuch mit Beratung und Offerte.

Holzwurm EMIL BRUN, Holzkonse rvierung, MERENSCHWAND/AG Telefon (057) 8 16 24

Heiße Tage
sind scheinbar doch noch
möglich! Machen Sie sich
das Leben angenehmermit
einem porösen, leichten
Trevira-Anzug von Roos.
Es läßt sich darin besser
arbeiten, besser reisen,
besser Ferien machen und
zudem sind Sie noch gut
und korrekt angezogen.
Besonders auch feste Her-
ren finden bei uns eine
gute Auswahl. Telepho-
nieren Sie 041/2 03 88 und
unser Versand funktio-
niert umgehend.

53
TAILOH

6000 Luzern, Frankenstra-
ße 9, Lift, Blaue Zone.

Berücksichtigen Sie bitte
unsere Inserenten

Wir suchen einen

Priester
für zirka 2 bis 3 Wochen
vom 7. August bis Ende
Monat zur Betreuung un-
serer Kapelle. Angenehme
Ferien mit freier Pension.
Schreiben Sie bitte an
Familie Burch, Kurhaus
Schwendi Kaltbad, 6063
Stalden OW.

1535 rai
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Direktimport: KEEL & Co., WALZENHAUSEN
Telephon (071) 4415 71

Harasse zu 24 und 30 Liter-Flaschen

Inserat-Annahme
durch RÄBER AG, Frankenstraße, LUZERN

EMIL ESCHMANN AG
Glockengießerei
9532 Kickenbach-Wil TG
Tel. (073) 6 04 82

Neuanlagen von Kirchengeläuten
Umguß gesprungener Glocken
Erweiterung bestehender Geläute
Glockenstühle
Renovationen, Service
sämtliche Kunstgußarbeiten.

Noch immer
haben Sie Gelegenheit in
unsern Schaufenstern die
neuesten Modelle ver-
schiedener Kirchengeräte
anzusehen. Verpassen Sie
bitte nicht bei Ihrem
nächsten Besuch in Lu-
zern bei uns vorbeizukom-
men. Wir freuen uns dar-
auf, Sie fachmännisch be-
raten zu dürfen.

ARS PRO DEO

STRÄSSLE LUZERN
b. d. Hofkirche 041 .'2 33 18

DEREUX
& LIPP

Die hochqualitativen, pfeifenlosen
Kirchenorgeln zweier Stilepochen:

— Romantik und Barock —

1^64^ 1964

Export nach Übersee

Erstes Elektronen-Orgel haus
der Schweiz

PIANO ECKENSTEIN
Leonhardsgraben 48

Telefon 23 99 10

BASEL

Borer + Co. Biel - Bienne
Mattenstraße 151 Telefon 032/2 57 68

Kirchenbänke
Beichtstühle
Sakristeieinrichtungen


	

